
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Gesundheitskosten, Gesundheitspolitik
Akteure Ettlin, Erich (cvp/pdc, OW) SR/CE, Lohr, Christian (cvp/pdc, TG)

NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Heidelberger, Anja
Schmid, Catalina
Schneuwly, Joëlle
Schubiger, Maximilian

Bevorzugte Zitierweise

Heidelberger, Anja; Schmid, Catalina; Schneuwly, Joëlle; Schubiger, Maximilian 2024.
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Gesundheitskosten, Gesundheitspolitik,
2015 - 2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität
Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

1Gesundheitspolitik

6Medikamente

7Sozialversicherungen

7Krankenversicherung

12Soziale Gruppen

12Familienpolitik

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
GDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen

und -direktoren
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BAG Bundesamt für Gesundheit
ALV Arbeitslosenversicherung
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
BASPO Bundesamt für Sport
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
EFV Eidgenössische Finanzverwaltung
ATSG Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts
MiGeL Mittel- und Gegenständeliste der OKP
KVAG Krankenversicherungsaufsichtsgesetz

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CDS Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
OFSP Office fédéral de la santé publique
AC assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
OFSPO Office fédéral du sport
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
AOS Assurance obligatoire des soins
AFF Administration fédérale des finances
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
LiMA Liste des moyens et appareils de AOS
LSAMal Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Während bezüglich der Änderung des Transplantationsgesetzes im Jahr 2014 keine
Beratungen stattfanden, stand das Geschäft auf der Agenda der Frühjahrssession 2015
des Nationalrates. Ein Grund für die zeitliche Verzögerung war die langwierige
Auseinandersetzung der SGK-NR zu diesem Gesetz; eine intensive Arbeit, wie sie
Kommissionssprecher Lohr (cvp, TG) zu Beginn der Verhandlungen nannte. Einigkeit
herrschte in der Kommission darüber, dass in der Schweiz zu wenig Spenderorgane zur
Verfügung stünden. Schwieriger war freilich die Lösungsfindung dafür. Ein
grundsätzlicher Aspekt in diesem sensiblen Feld der Gesundheitspolitik ist die Art und
Weise, wie Spenderorgane zur Verfügung gelangen. Entweder erfolgt dies aufgrund
einer ausdrücklichen Zustimmung potenzieller Spenderinnen und Spender oder aber
durch die sogenannte Widerspruchslösung. Nach Letzterer müssen Personen, die nicht
als Organspender zur Verfügung stehen wollen, dies ausdrücklich äussern – mit einer
Erklärung beispielsweise. Die Kommission stellte sich aber auf den gleichen Standpunkt
wie der Ständerat, der sich ebenfalls gegen einen Paradigmenwechsel gewehrt hatte.
Mit 16 zu 8 Stimmen wurde dem Ratsplenum in diesem Sinne empfohlen, auf die
Einführung der Widerspruchslösung zu verzichten und bei der Zustimmungslösung zu
bleiben. Die Gesetzesrevision wurde sodann vor allem bezüglich dieser Frage
debattiert, während andere Bereiche, beispielsweise eine Beseitigung der
Benachteiligung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern, weitgehend unbestritten
waren. 
Es war, wie im Ständerat mit Felix Gutzwiller (fdp, ZH), auch im Nationalrat ein Mitglied
der FDP-Liberalen Fraktion, das die Widerspruchslösung propagierte. Daniel Stolz (fdp,
BS) brachte diesen neuen Ansatz in die Volkskammer, unterstützt wurde er von
Politikerinnen und Politikern aus der SP und der SVP. Der Minderheitsantrag sah vor,
dass vollumfänglich auf die Widerspruchslösung gesetzt werden sollte, um eben mehr
Spenderorgane zur Verfügung zu haben. Mit diesem Grundsatzentscheid gälte es,
zahlreiche Artikel im Zuge der Gesetzesrevision anzupassen. Die Eintretensdebatte war
dann geprägt von Argumenten für oder gegen diesen Paradigmenwechsel. Es war von
ethisch-moralischen Grundsätzen die Rede, von Religion, der Verantwortung der
Angehörigen und es wurden weitere Fragen gestellt, wie „wem gehört der
Sterbeprozess?“. Eintreten war jedoch über die Parteigrenzen hinweg unbestritten. 
Das Hauptinteresse lag sogleich auf der Abstimmung über die Widerspruchslösung. Mit
108 zu 67 Stimmen wurde diese aber recht deutlich verworfen. Dabei kann dem
Abstimmungsprotokoll diesbezüglich keine parteipolitische Prädisposition entnommen
werden. Alle Fraktionen waren geteilt, bis auf die grünliberale Fraktion, die unisono die
bisherige Zustimmungslösung unterstützte. Es gab 4 Enthaltungen. 
Im Weiteren gab es Anträge, allesamt Mehrheitsanträge der Kommission, die
Differenzen gegenüber der ständerätlichen Fassung verursachten. Einige wurden
angenommen, so dass die kleine Kammer nochmals über die Bücher muss. Mit 164
Stimmen überwies der Nationalrat seinen Beschluss dem Ständerat (13 Enthaltungen). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Ein Schulobstprogramm für die Schweiz einzuführen, war eine Vision von Christian
Lohr (cvp, TG). Die Landesregierung sollte in Abstimmung mit den Kantonen ein solches
Programm lancieren und dabei auf Erfahrungen aus dem EU-Raum zurückgreifen, wo
solche Projekte bereits seit geraumer Zeit umgesetzt werden. Im Kern gehe es um eine
gesunde Ernährung der Kinder, wobei auch der 6. Schweizerische Ernährungsbericht
zitiert wurde, in dem die dringliche Empfehlung nach mehr Früchte- und
Gemüsekonsum abgegeben wurde. Ein Schulobstprogramm stehe zudem im Einklang
mit der 2012 vorgestellten Ernährungsstrategie. Der Bundesrat beantragte die Annahme
der Motion und schlug vor, diese im Rahmen des Nationalen Programms Ernährung und
Bewegung (NPEB) umzusetzen. Da aber der Bundesrat weder zuständig noch gewillt war,
sich in die kantonal zu regelnde Finanzierung einzumischen, wollte er sein Engagement
auf die Beschaffung von Grundlagen und Beratungsdienste beschränken. Diskussionslos
wurde die Motion dem Ständerat zur Beratung überlassen. 2

MOTION
DATUM: 20.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Motion Lohr (cvp, TG) wurde vom Ständerat in der Sommersession abgewiesen. Ein
Schulobstprogramm für die Schweiz, wie es vom Nationalrat noch unterstützt worden
war, kommt also nicht zustande. Die SGK hatte den Vorstoss vorgängig einstimmig zur
Ablehnung empfohlen mit der Argumentation, dass bereits durch das neue
Lebensmittelgesetz ähnliche Kompetenzen erteilt wurden. Überdies seien die Kantone
und Gemeinden für Schulobstprogramme zuständig. Ohne längere Debatte und
entgegen der von Bundesrat Berset dargelegten Unterstützung der Regierung für das
Anliegen, lehnte die Ständekammer die Motion ab. 3

MOTION
DATUM: 09.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Ständerat behandelte das Covid-19-Gesetz gleich am Folgetag der
entsprechenden nationalrätlichen Debatte, was dazu führte, dass der Kommission und
den einzelnen Ratsmitgliedern nur sehr wenig Zeit für die Vorbereitung blieb. Probleme
bereiteten der Kommission insbesondere die vom Nationalrat gutgeheissenen
Einzelanträge, da sie diese erst am Morgen vor der Ratsdebatte behandeln konnten.
Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG) nannte die Situation entsprechend
«herausfordernd, aber auch nicht völlig ungewöhnlich», zumal die Themen
«überblickbar» seien. Anders sah dies Thomas Minder (parteilos, SH), der das Geschäft
zu einem «Fauxpas der gröberen Sorte» erklärte, was er unter anderem auf die
gedrängte Behandlung bezog. Eintreten war jedoch unbestritten. 

Zuerst setzte sich der Ständerat in der Detailberatung mit einem Ordnungsantrag
Minder auseinander, der auf dem zweiten Teil seiner Kritik beruhte: Der Schaffhauser
Ständerat befürchtete, dass die Breite des Gesetzes die Einheit der Materie verletze. Er
zeigte sich besorgt, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bei einer so breiten
Vorlage in einem drohenden Referendum ihrer freien Willensäusserung nicht
nachkommen könnten. Entsprechend reichte er einen Splittingantrag ein, bei dem er
die Primärmassnahmen, also die Massnahmen zur Bekämpfung der Epidemie, von den
Sekundärmassnahmen, also den Massnahmen zur Bewältigung der Folgeprobleme,
trennen wollte. Mit der Ansicht, dass die Zusammenfassung solch unterschiedlicher
Aspekte in einem Gesetz problematisch sei, war Minder nicht alleine. Zahlreiche
Sprechende pflichteten ihm diesbezüglich bei, selbst Kommissionssprecher
Rechsteiner sprach von einem «gesetzgeberischen Birchermüesli». Dennoch fand die
vorgeschlagene Lösung des Splittings bei der Ratsmehrheit wenig Anklang: Damit
vereinfache man die Wahrnehmung der politischen Rechte nicht, sondern erschwere
sie zusätzlich, argumentierte etwa Carlo Sommaruga (sp, GE). Zudem gebe man der
Stimmbevölkerung erst recht das Gefühl, dass man sie an ihrer Mitsprache hindern
wolle, weil sie dadurch zwei Referenden ergreifen müsste, ergänzte Paul Rechsteiner
für die Kommission. Bundeskanzler Thurnherr erklärte, dass sich der Bundesrat
durchaus überlegt habe, die Vorlage in viele einzelne dringliche Bundesbeschlüsse
aufzuspalten, sich aber dagegen entschieden habe, weil das zu wenig übersichtlich
gewesen wäre. Mit 30 zu 7 Stimmen lehnte der Ständerat in der Folge den Antrag
Minder ab. 

Bei der Detailberatung lag auch dem Ständerat eine Vielzahl an Anträgen vor (20
Mehrheits-, 13 Minderheits- und 10 Einzelanträge) und wiederum war bereits der Artikel
zum Gegenstand des Gesetzes umstritten. Hier behandelte der Ständerat einen neuen
Einzelantrag Caroni (fdp, AR), der explizit festhalten wollte, dass der Bundesrat die
entsprechenden Befugnisse nur soweit wahrnehmen dürfe, wie eine Problematik
wirklich dringlich sei. Wann immer möglich, solle er jedoch den ordentlichen oder
dringlichen Gesetzgebungsprozess einhalten. Kommissionssprecher Rechsteiner
erachtete die Bestimmung als überflüssig und befürchtete überdies, dass sie zu
Missverständnissen führen könnte. So gebe es durchaus Massnahmen, von denen man
wolle, dass sie der Bundesrat selbständig umsetze, zum Beispiel die Beschaffung von
Gesundheitsmaterial. Bundeskanzler Walter Thurnherr erachtete den Zusatz zwar
ebenfalls als unnötig, er sei aber auch nicht schädlich, «weil wir nichts anderes
vorhaben als das». Mit 24 zu 15 Stimmen nahm die kleine Kammer den Antrag Caroni an
und schuf damit eine erste Differenz zum Nationalrat. 
Darüber hinaus diskutierte nach dem Nationalrat auch der Ständerat über die Frage, ob
die Dachverbände der Sozialpartner und die Verbände der Gemeinden und Städte
ausdrücklich ins Gesetz aufgenommen werden sollten. Die Kommissionsmehrheit
lehnte diese Änderung durch den Nationalrat ab, eine Minderheit Germann (svp, SH)
befürwortete sie. So betonte Germann unter Nennung seiner Interessenbindung als
Präsident des Gemeindeverbandes, dass die Massnahmen gerade in den Bereichen der
Kinderkrippen, der Unterstützung des öffentlichen Verkehrs oder der Kulturhilfen die
Gemeinden durchaus betreffe und dass diese entsprechend auch angehört werden
sollten. Mit 23 zu 16 Stimmen folgte der Ständerat jedoch der Kommissionsmehrheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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und schuf damit eine weitere Differenz zum Erstrat. Die übrigen Änderungen des
Nationalrats, wie die Information der Parlamentsorgane und die Orientierung der
Entscheidungen an den vorhandenen Daten, hiess der Ständerat stillschweigend gut.
Umstritten war hingegen die Frage, ob temporär die Bundeskanzlei einen Teil der
Stimmrechtsbescheinigungen bei den Gemeinden einholen solle, wie der Nationalrat
entschieden hatte. Die Kommissionsmehrheit lehnte dies ab. Der Bundeskanzler
betonte, dass Initiativen und Referenden nicht nur aufgrund erschwerter Bedingungen
nicht zustandekämen, in den letzten zehn Jahren seien 40 Prozent der Initiativen an
der Unterschriftensammlung gescheitert. Ziel des bestehenden Gesetzes sei, dass die
Referendumskomitees «selber die Verantwortung dafür übernehmen, wie viele
Unterschriften sie haben». Ein Einzelantrag Vara (gp, NE) wollte diesbezüglich hingegen
dem Nationalrat folgen: Damit könne man der Zivilgesellschaft zeigen, dass man ihre
Anliegen anerkenne, zudem sei es die Pflicht der Politikerinnen und Politiker, die
demokratischen Rechte auch unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten, betonte
die Minderheitensprecherin. Mit 18 zu 17 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) teilte der Rat
diese Meinung mehrheitlich und folgte diesbezüglich dem Nationalrat. 

Besonders umstritten waren im Ständerat, wie bereits im Nationalrat, die Massnahmen
im Kulturbereich. Hier entschied sich der Ständerat mit 26 zu 14 Stimmen für den
Vorschlag der Kommission, insgesamt nur CHF 80 Mio. anstelle der vom Nationalrat
festgesetzten und von einer Minderheit Graf (gp, BL) vorgeschlagenen CHF 100 Mio. für
Leistungsvereinbarungen der Kantone bereitzustellen. 
Bei den Sportvereinen schlug die Kommission vor, die vom Nationalrat angenommenen
Darlehen ebenfalls zu ermöglichen, jedoch von den Vereinen Sicherheiten im Umfang
von 35 Prozent statt 25 Prozent zu verlangen und keine Möglichkeit für Rangrücktritte
durch den Bund – also für eine Einwilligung des Bundes, dass seine Forderungen im
Falle einer Insolvenz letzte Priorität hätten – vorzusehen. Eine Minderheit Germann
wollte in beiden Punkten dem Nationalrat folgen. Für die Klubs seien diese Fragen
entscheidend, da eigentlich bereits Sicherheiten von 25 Prozent über ihrer
Schmerzgrenze lägen. Wenn der Betrag zudem ohne Rangrücktritte gewährt würde,
müsste er als Fremdkapital angerechnet werden, wodurch sich die Klubs womöglich
bereits zur Überschuldung anmelden müssten. Stattdessen solle eine Kann-
Formulierung geschaffen werden, so dass der Bund immer noch entscheiden könne, ob
ein Verein bereits hoffnungslos verloren sei oder nicht. Mit letzterem Kommentar nahm
er eine Kritik des Bundeskanzlers auf, der mit Bezug auf die Position des VBS und des
BASPO erklärt hatte, dass ein Verein, der keine Sicherheiten im Umfang von 35 Prozent
aufbringen könne, auch kein Darlehen erhalten solle. Mit 25 zu 13 Stimmen sprach sich
der Ständerat für die tieferen, vom Nationalrat vorgeschlagenen Sicherheiten von 25
Prozent aus, lehnte hingegen die Rangrücktritte mit 19 zu 19 Stimmen bei
Stichentscheid durch Präsident Stöckli ab.

Besonders umstritten waren die Härtefallmassnahmen für Unternehmen.
Kommissionssprecher Rechsteiner betonte, dass der Bundesrat dabei sei, mit dem
SECO, der EFV und den Kantonen abzuklären, wie dieser Härtefallfonds aussehen soll.
Anstatt jedoch die Ergebnisse dieses Prozesses und den entsprechenden
Gesetzesvorschlag in der Wintersession 2020 abzuwarten, habe der Nationalrat die
Rechtsgrundlage geschaffen, «bevor das Projekt reif ist». Nun wisse man daher nicht,
was die vorgeschlagenen Regelungen kosten würden. Da die Regelung nun aber bereits
auf dem Tisch lag, versuchte der Ständerat das Beste daraus zu machen und ergänzte
weitere Bestimmungen. So verlangte die Kommissionsmehrheit eine «entsprechende»
finanzielle Beteiligung der Kantone, während eine Minderheit I Bischof (cvp, SO) diese
Beteiligung auf den Wohnsitzkanton beschränken wollte. Eine Minderheit II Germann
wollte eine ähnliche Bestimmung schaffen, wie sie der Nationalrat am Vortrag aufgrund
des Einzelantrags Paganini (cvp, SG) angenommen hatte. Entsprechend sei der jetzige
Antrag eher eine Ergänzung der nationalrätlichen Bestimmung, quasi ein Absatz 1bis,
betonte Carlo Sommaruga, worauf Germann seine Minderheit auf die Streichung der
Kann-Bestimmung für die Unterstützung verkürzte. Zusätzlich wollte die Minderheit II
Germann ausdrücklich auch A-fonds-perdu-Beiträge ermöglichen. Ein Einzelantrag
Ettlin (cvp, OW) wollte schliesslich sicherstellen, dass nur Unternehmen unterstützt
würden, die vor Ausbruch der Krise wirtschaftlich gesund waren, und dass es keine
doppelte Unterstützung für die Unternehmen durch verschiedene Massnahmen geben
würde. Der Ständerat entschied sich hier für eine ausführlichere Regelung zu den
Härtefallmassnahmen, nahm alle drei Minderheits- und Einzelanträge an (Antrag
Bischof: 31 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung; Antrag Germann: 23 zu 17 Stimmen; Antrag
Ettlin: 38 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung) und löste die dafür nötige Ausgabenbremse
ohne Gegenstimmen. Damit war er auch einem Vorschlag von Ratspräsident Stöckli (sp,
BE) gefolgt, dem Antrag Ettlin zuzustimmen, damit man diese Frage im
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Differenzbereinigungsverfahren noch genauer diskutieren könne.

Ähnlich umstritten waren die Regelungen zum Erwerbsersatz. Bezüglich der
Möglichkeiten auf EO wollte der Ständerat noch einen Schritt weitergehen als der
Nationalrat, der diese bereits auf massgebliche Einschränkung der Erwerbstätigkeit
ausgedehnt hatte. Der Ständerat wollte aber zusätzlich auch die Kann-Formulierung der
entsprechenden Regelung streichen, während eine Minderheit Hegglin (cvp, ZG) den
engeren bundesrätlichen Vorschlag befürwortete. Es sei bereits mit der jetzigen Lösung
für die Vollzugsstellen schwierig, die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung zu prüfen,
betonte er. Bundekanzler Thurnherr kritisierte einerseits die unklaren, aber vermutlich
sehr hohen Ausgaben, die für die EO durch die Ausdehnung auf «Hunderttausende
mehr» entstünden, und andererseits die unklare Formulierung der Regelung. Äusserst
knapp folgte der Ständerat diesbezüglich der Minderheit Hegglin und dem
Bundeskanzler und übernahm die Formulierung des Bundesrates mit 20 zu 19 Stimmen.
Sehr kritisch zeigte sich der Bundeskanzler auch gegenüber der Idee, die EO auch für
Selbständigerwerbende zu öffnen, da es «einfach nicht möglich [sei] zu überprüfen, ob
eine selbständigerwerbende Person einen teilweisen Erwerbsausfall erleidet oder
nicht». Damit öffne man Missbrauch «Tür und Tor». Die Kommissionsmehrheit wollte
den entsprechenden, vom Nationalrat ergänzten Passus streichen, während eine
Minderheit Graf diesbezüglich dem Nationalrat folgen wollte. Mit 21 zu 18 Stimmen
sprach sich der Rat gegen den Einbezug der Selbständigerwerbenden aus.
Stillschweigend lehnte er überdies eine Obergrenze des anzurechnenden Betrags von
CHF 90'000, die Möglichkeit für den Bundesrat, Bestimmungen zu den
anspruchsberechtigten Personen erlassen zu können, die Pflicht, den Erwerbsausfall
nachzuweisen, und die Festlegung der Auszahlung durch Selbstdeklaration ab.
Stattdessen nahm er einen Verweis auf die Regelung zur Erlöschung der Ansprüche und
zur Verfügung im ATSG vor. Äusserst knapp lehnte die kleine Kammer mit 19 zu 19
Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten auch die Verlängerung der Nutzung der
Arbeitgeberreserven durch die Arbeitgeber ab, nachdem ein Einzelantrag Gmür-
Schönenberger (cvp, LU) diese entgegen dem Antrag der Kommissionsmehrheit
aufrechterhalten wollte. Andrea Gmür-Schönenberger hatte argumentiert, dass
dadurch den Arbeitgebenden geholfen werden könne, ohne dass jemand belastet
würde.  

In Zusammenhang mit der Regelung zur EO standen gemäss dem Kommissionssprecher
die Entschädigungen für Lohnzahlungen von Unternehmen an ihre Mitarbeitenden im
Zuge von Covid-19-Massnahmen des Bundes. Der Nationalrat hatte sich für eine solche
Entschädigung entschieden und eine Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) wollte
diesem Beispiel folgen, die SGK-SR-Mehrheit empfahl hingegen deren Ablehnung. Da es
sich bei einer vom Bund verhängten Quarantäne in der Praxis um ein Arbeitsverbot
handle, müsse der Bund die Unternehmen für die anfallenden Lohnkosten
entschädigen, betonte Marina Carobbio Guscetti. Kommissionssprecher Rechsteiner
entgegnete, dass für gefährdete Personen nicht in erster Linie eine Quarantäne,
sondern Massnahmen, welche eine Weiterarbeit der Betroffenen erlaube (wie zum
Beispiel Homeoffice), angeordnet würden. Durch die vorgeschlagene Regelung hätten
die Arbeitgebenden jedoch einen Anreiz, die Mitarbeitenden an der Arbeit zu hindern,
anstatt sie dabei zu schützen. Mit 24 zu 13 Stimmen lehnte der Rat den
Minderheitsantrag ab. 

Bei den Massnahmen zur ALV lehnte die Kommission die Ausdehnung der EO auf
Personen auf Abruf, in Arbeitsverhältnissen auf Dauer, in Lehrverhältnissen sowie im
Dienste von Temporärfirmen ab, wie sie der Nationalrat zuvor hinzugefügt hatte. In
einem Einzelantrag machte sich Marina Carobbio Guscetti dafür stark, diese
Ausdehnung beizubehalten, um diese Personen, in «prekären Arbeitsverhältnissen» zu
unterstützen. Bundeskanzler Thurnherr argumentierte einerseits, dass Temporärarbeit
sehr missbrauchsanfällig sei, und befürchtete andererseits, dass diese
Arbeitsverhältnisse durch eine solche Besserstellung noch gefördert würden. Mit 26 zu
13 Stimmen folgte der Rat den Ausführungen des Bundeskanzlers und dem Antrag der
Kommission. Auch zwei Minderheitsanträge Graf, die Vorschläge aus dem Erstrat
aufnahmen, waren nicht erfolgreich: Mit 25 zu 14 Stimmen lehnte der Ständerat einen
höheren Lohnersatz bei tiefen Löhnen (entsprechend dem Minderheitsantrag Maillard
(sp, VD) im Nationalrat) ab, mit 25 zu 14 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach er sich gegen
die finanzielle Unterstützung von familienergänzenden Institutionen (gemäss den
Anträgen Feri (sp, AG) und Weichelt-Picard (al, ZG) im Nationalrat) aus. 

Die übrigen Massnahmen waren deutlich weniger umstritten. Bei den Massnahmen im
Bereich der Gesundheitsversorgung schlug Jakob Stark (svp, TG) in einem Einzelantrag
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vor, den Personen, die sich vor einem durch diesen Artikel ausgelösten
Impfobligatorium und der Zulassung von ausserordentlich zugelassenen Impfungen
fürchteten, entgegenzukommen und ihren Bedenken Rechnung zu tragen, indem man
ausdrücklich festhalten sollte, dass im Ausnahmeverfahren zugelassene Impfstoffe nicht
dem Impfobligatorium gemäss Epidemiengesetz (Art. 6, Absatz 2 Buchstabe d)
unterliegen sollen. Damit könnte die Akzeptanz des Gesetzes erhöht werden, betonte
er. Von diesem Vorschlag zeigte sich Kommissionssprecher Rechsteiner gar nicht
überzeugt. Die Annahme dieses Antrags wäre ein «Eigengoal erster Güte», betonte er.
Das Covid-19-Gesetz habe «null und nichts» mit Impfen zu tun, es gehe lediglich um die
vereinfachte Zulassung von Arzneimitteln, nicht von Impfstoffen. Bundeskanzler
Thurnherr betonte zudem, dass es beim Impfobligatorium gemäss Epidemiengesetz
ausschliesslich um Personen mit Betreuungsfunktionen gehe. Zudem sei eine
vereinfachte Zulassung von Impfstoffen aufgrund der Konzeption des
Heilmittelgesetzes nicht möglich, wie ihm das BAG versichert habe. Mit 33 zu 6
Stimmen lehnte der Ständerat den Antrag Stark in der Folge ab. 
Ständerat Minder beantragte überdies, die Möglichkeit des Bundesrates zur
Direktvermarktung von wichtigen medizinischen Gütern aus dem Gesetz zu streichen.
Dass während der Corona-Krise zu wenig medizinische Güter wie Desinfektionsmittel
vorhanden gewesen seien, heisse nicht, dass der Staat für deren Vermarktung zuständig
sein und damit die freie Privatwirtschaft konkurrenzieren solle, kritisierte er. Der
Bundeskanzler betonte jedoch, dass es hier lediglich darum gehe, dass der Bund, wenn
er wie im Frühling Güter beschaffen müsse, diese bei der Rückkehr zur normalen Lage
auch dann an die Verbraucher im Gesundheitswesen oder die Kantone abgeben könne,
wenn er dafür Marktpreise gezahlt hatte. Es würden aber keine medizinischen Güter
direkt an die Endkunden verkauft. Mit 33 zu 6 Stimmen lehnte der Ständerat den Antrag
Minder ab. 
Dann wollte die SGK-SR die Möglichkeit des Bundesrates, medizinische Tätigkeiten
einzuschränken oder zu verbieten, nur auf Fälle beschränken, die nicht dringend sind
und deren Aufschub keine Konsequenzen für die Gesundheit der Patientinnen und
Patienten mit sich bringen. Diesen Punkt wolle man einfach explizit im Gesetz
ausführen, betonte Kommissionssprecher Rechsteiner. Der Bundeskanzler zeigte sich
von der Formulierung nicht begeistert: Entweder gebe es «keine nicht dringlichen
Eingriffe, deren Nichtausführung schädliche Konsequenzen beim Patienten nach sich»
zögen, weil sie sonst ja dringlich wären, oder alle möglichen Konsequenzen einer
Nichtbehandlung würden einen sofortigen Eingriff nötig machen. Mit 31 zu 1 Stimme (bei
1 Enthaltung) sprach sich der Ständerat dennoch für die Präzisierung aus. Alle übrigen
Änderungen des Nationalrats hiess der Ständerat stillschweigend gut. 

In der Ausländer- und Asylpolitik wurden einige im Nationalrat abgelehnte
Forderungen wieder aufs Tapet gebracht. So schlug die Kommission entsprechend dem
Minderheitsantrag Crottaz (sp, VD) im Nationalrat vor, die Fristerstreckung auf weitere
Bereiche auszudehnen, was der Rat stillschweigend annahm. Ohne Diskussion sprach
sich der Rat auch für die vom Nationalrat geschaffene Ausnahme für Familiennachzug
und Konkubinate aus. Eine Minderheit Sommaruga wollte zudem mit einer sehr offenen
Formulierung festhalten, dass der Bundesrat bei Grenzschliessung die Reisefreiheit der
Grenzgängerinnen und Grenzgänger sowie der Einwohnerinnen und Einwohner des
Grenzgebiets «bestmöglich» gewährleistet. Damit wolle er der im Frühjahr
aufgetretenen Problematik Rechnung tragen, als viele Personen Probleme bekamen,
zum Beispiel weil sie auf der anderen Seite der Grenze arbeiteten, zur Schule gingen
oder Familienmitglieder besuchen wollten. Dem pflichteten Maya Graf und Charles
Juillard (cvp, JU) als weitere Vertretende von Grenzregionen bei, während Marco Chiesa
aus gegenteiliger Perspektive des Tessins vertrat: Im Tessin sei man vielmehr hilflos
gewesen, weil die Grenzen nicht hatten geschlossen werden können. Mit 28 zu 10
Stimmen (bei 1 Enthaltung) stimmte der Rat dem Antrag Sommaruga zu. 

Bei den insolvenzrechtlichen Massnahmen schlug die Kommission vor, dass der
Bundesrat neben dem Nachlassvertrag und der Stundung auch bei der Anzeigepflicht
bei Kapitalverlust und Überschuldung vom Gesetz abweichende Regeln erlassen können
soll. Der Bundeskanzler sprach sich im Namen des Bundesrates aufgrund des
Gläubigerschutzes gegen diesen Antrag, der mit einer Motion Ettlin (Mo. 20.3418)
übereinstimme, aus. Der Gläubigerschutz sei mit der entsprechenden
Sofortmassnahme eingeschränkt worden, nun könne man diese Massnahme aber nicht
beliebig lange fortsetzen. Auch in der Vernehmlassung seien entsprechende Bedenken
geäussert worden. Mit 31 zu 5 Stimmen nahm der Ständerat den Vorschlag dennoch an.
Stattdessen strich der Ständerat auf Antrag der Kommission stillschweigend die vom
Nationalrat geschaffene Möglichkeit, die Haftung von Transporteuren für die Zollschuld
bei Konkursen der Empfänger oder Importeure wegen Covid-19 zu streichen. 
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Zum Abschluss der Debatte behandelte der Rat noch einen Einzelantrag Stark, der das
Covid-19-Gesetz nur bis Ende September 2021, statt wie vom Bundesrat vorgeschlagen
bis Ende Dezember 2021 laufen lassen wollte. Da die Covid-19-Krise im Sommer 2021
mit grosser Wahrscheinlichkeit vorbei sein werde, solle das Gesetz nicht noch bis Ende
Jahr gültig bleiben, argumentierte Jakob Stark. Durch die verkürzte Gültigkeit sende
man der Schweizer Bevölkerung ein positives Signal, dass man das Notrecht zeitlich
möglichst begrenzt halten wolle. Mit 30 zu 8 Stimmen folgte der Ständerat jedoch der
Kommissionsmehrheit und beliess die Frist bei Ende 2021.
Mit 33 zu 1 Stimme (bei 4 Enthaltungen) sprach sich schliesslich die überwiegende
Mehrheit des Ständerats für das Covid-19-Gesetz aus. Die ablehnende Stimme stammte
von Thomas Minder (parteilos, SH) und die Enthaltungen von Mitgliedern SVP und einem
Mitglied der CVP. 4

Der Ständerat setzte sich in der Wintersession 2021 mit einer Motion der SGK-NR zur
Evaluation einer leistungsorientierten Abgeltung der Apothekerinnen und Apotheker
auseinander. Im Vorfeld hatte sich die SGK-SR mit 6 zu 5 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
für das Anliegen ausgesprochen. Erich Ettlin (mitte, OW) schilderte die Beweggründe für
die gespaltene Haltung der Kommission: Argumente für die Motion seien, dass es sich
um einen «Teil des Alternativmodells zum Referenzpreissystem» handle und die
Apothekerschaft dadurch, dass im Bereich der leistungsorientierten Abgeltung etwas
unternommen werde, gestärkt werde. Gegen das Geschäft sprächen hingegen
Interpretationsschwierigkeiten der Motion sowie wirtschaftliche Anreize zur
Diskriminierung von Originalpräparaten durch Apothekerinnen und Apotheker. Damian
Müller (fdp, LU) verwies für die Kommissionsminderheit auf die Argumente des
Bundesrates zur Ablehnung und bat seine Ratskolleginnen und -kollegen, der Motion
nicht zuzustimmen. Mit 25 zu 10 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) hiess der Ständerat die
Motion jedoch gut. 5

MOTION
DATUM: 09.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Medikamente

Neue Möglichkeiten zur Abgeltung von Apothekerleistungen durch die OKP wollte Erich
Ettlin (cvp, OW) im September 2018 mit einer Motion schaffen. Neu sollten auch
kostendämpfende Apothekerleistungen ohne Medikamentenabgabe sowie die
Beteiligung an OKP-mitfinanzierten kantonalen oder nationalen
Präventionsprogrammen abgegolten werden. Denn auch solche Leistungen der
Apothekerinnen und Apotheker führten zu erheblichen Einsparungen in der OKP,
erklärte der Motionär. Mit Verweis auf den Bericht zum Postulat Humbel (cvp, AG; Po.
12.3864) und auf seine Antwort auf die parlamentarische Initiative Joder (svp, BE; Pa.Iv.
11.418) betonte der Bundesrat in seiner Stellungnahme die Gefahr einer
Mengenausweitung durch das Anliegen. Dennoch empfahl er die Motion zur Annahme
und erklärte, er werde sie im Rahmen der Motion SGK-NR (Mo. 18.3387), die
Abrechnungsmöglichkeiten für nichtärztliche Leistungserbringende bei Leistungen in
Früherkennung, Prävention und Betreuung von Patienten mit chronischen Krankheiten
fordert, prüfen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Motion. Dabei bat der Motionär
den Bundesrat darum, bei Annahme nicht nur die Anliegen der Motion der SGK-NR zu
prüfen, sondern insbesondere auch eine Abgeltung von Apothekerleistungen, welche
die «Behandlungen mit ärztlich verschriebenen Arzneimitteln wirtschaftlicher und
effizienter» machten, Präventionsleistungen, die Apothekerinnen und Apotheker
sinnvoller erbringen könnten als Ärzte, sowie Impfungen in Apotheken.
Gesundheitsminister Berset erklärte sich bereit, die vom Motionär angesprochenen
Änderungen zu prüfen, liess aber das Ergebnis dieser Prüfung offen. Er stellte jedoch in
Aussicht, dass das Projekt als Teil der Koordination der Pflege mit dem zweiten
Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen bereits 2019 in die
Vernehmlassung gehen könnte. 6

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Die SGK-NR äusserte sich im Mai 2019 positiv über die Motion Ettlin (cvp, OW) zur
Abgeltung von Apothekerleistungen und lobte insbesondere das Sparpotenzial der
Modelle der pharmazeutischen Betreuung, die Beschränkung der Massnahmen auf
Apothekerleistungen mit kostendämpfendem Charakter und die Notwendigkeit der
Zustimmung durch die Tarifpartner zur Vergütung. Stillschweigend folgte der
Nationalrat in der Sommersession dieser Empfehlung und nahm die Motion an. 7

MOTION
DATUM: 05.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Erich Ettlin (cvp, OW; Mo. 16.3988) und Christian Lohr (cvp, TG; Mo. 16.3948) reichten in
beiden Räten gleichlautende Motionen für eine Einführung einer Vergütungspflicht bei
im Ausland freiwillig bezogenen OKP-Leistungen ein. Bedingungen für eine
entsprechende Vergütung sollten eine ärztliche Verschreibung, tiefere Auslandpreise
und ein freiwilliger Entscheid für einen Einkauf im Ausland durch die Patientinnen und
Patienten sein. Da Spital- und Arztbehandlungen wegen der Marktabschottung in der
Schweiz deutlich teurer seien als im Ausland – Generika und Blutzuckermessstreifen
sind gemäss einer Santésuisse-Studie doppelt so teuer wie im Ausland –, sollten
Personen, die freiwillig ihre Medikamente im Ausland bezögen und damit einen Beitrag
zur Kostensenkung leisteten, nicht durch eine Verweigerung der Vergütung bestraft
werden. 
Im Rahmen der Motion Heim (sp, SO; Mo. 16.3169) prüfe er bereits, ob eine
entsprechende Regelung für MiGeL-Produkte unter gewissen Voraussetzungen sinnvoll
sein könne, erklärte der Bundesrat. Diese Überprüfung könne er auf Arzneimittel
ausweiten. Eine weitere Öffnung des Territorialitätsprinzips für Arzt- und Spitalbesuche
lehnte er hingegen ab. Die steigenden Kosten für ambulante Behandlungen entstünden
nicht in erster Linie durch die hohen Tarife, sondern durch die Mengenausweitung.
Diese würde aber durch eine Regelung, wie sie die Motionäre vorsahen, allenfalls noch
verstärkt. Zudem könnten die Leistungsanbietenden im Ausland nicht auf die für die
Vergütung durch die OKP notwendigen Qualitätsvoraussetzungen überprüft werden. 
Nachdem der Ständerat die Motion Ettlin im März 2017 der SGK-SR zur Vorberatung
zugewiesen hatte, empfahl diese im November desselben Jahres deren Ablehnung.
Nach Vorliegen des Berichts der Expertenkommission wolle man der Prioritätensetzung
des Bundesrates im Rahmen des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung nicht
vorgreifen und einzelne Massnahmen bevorzugen. Dieser Argumentation folgte der
Ständerat in der Wintersession 2017 mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) und
lehnte die Motion Ettlin ab. 
Die Motion Lohr wurde Ende 2018 abgeschrieben, nachdem sie während zwei Jahren
nicht behandelt worden war. 8

MOTION
DATUM: 29.11.2017
ANJA HEIDELBERGER

Christian Lohr (cvp, TG) reichte im Sommer 2017 eine parlamentarische Initiative ein,
mit der er ein Beschwerderecht der Krankenversicherungen gegen Entscheide des
BAG zur Spezialitätenliste schaffen wollte. Da das Bundesgericht den
Krankenversicherern ein Beschwerderecht aufgrund mangelnder schutzwürdiger
Interessen abgesprochen habe, müsse dieses nun durch das Parlament geschaffen
werden, erklärte der Motionär. So seien zahlreiche Entscheide wie die Aufnahme neuer
Arzneimittel und die Festsetzung des Listenpreises von grosser Bedeutung für die
Krankenversicherungen. Dennoch könnten heute Entscheide des BAG, welche die
Zulassungsinhabenden nicht direkt beschränken, nicht angefochten werden, obwohl
auch diese geltendes Recht verletzen könnten. 
Sowohl die SGK-NR (im Mai 2018) als auch die SGK-SR (im Mai 2019) zeigten sich mit der
Forderung einverstanden. Mit 10 zu 5 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) respektive 9 zu 3
Stimmen sprachen sich die Kommissionen für ein Folgegeben aus. Die SGK-NR wird in
der Folge eine Vorlage ausarbeiten. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2019 reichte die SGK-SR beruhend auf der zurückgezogenen parlamentarischen
Initiative Ettlin (cvp, OW; Pa.Iv. 17.528) eine Motion ein, gemäss der in den
Tarifverhandlungen im Gesundheitswesen zukünftig nicht nur die Preise, sondern auch
die Menge der Leistungen festgelegt werden sollten. Denn ein Grund für das
Kostenwachstum sei die Unabhängigkeit der Preise von der Menge erbrachter
Leistungen, wodurch kein Anreiz zu effizienten Behandlungen bestünde, begründete
die Kommission diesen Schritt. 

MOTION
DATUM: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Da ein solcher Vorschlag im ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung des
Bundesrates bereits vorgesehen sei, empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung.
Dennoch beantragte die Kommission Annahme der Motion. Der Massnahme drohe
gemäss den Vernehmlassungsantworten Widerstand von den Leistungserbringenden
und Krankenversicherungen, weshalb die entsprechenden Bemühungen des Bundesrats
mit dieser Motion unterstützt werden sollten, begründete die Kommission ihren Antrag.
Mit 23 zu 6 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der Ständerat die Motion in der
Sommersession 2019 an. 10

In der Frühjahrssession 2020 behandelte der Ständerat die Motion Hess (fdp, BE), in
welcher der Motionär eine Ausweitung des elektronischen Datenaustauschs auf
weitere Bereiche forderte, zusammen mit der Motion Brand (svp, GR; Mo. 18.3765).
Zuvor hatte die SGK-SR den Ausbau des elektronischen Datenaustausches zwischen
Kantonen und Krankenversicherungen befürwortet, die Krankenversicherungsverbände
davon aber noch einmal ausdrücklich ausgenommen und einen entsprechenden
Vorbehalt angebracht. Stillschweigend folgte der Ständerat diesem Antrag und nahm
die Motion an, nachdem Kommissionssprecher Ettlin (cvp, OW) im Rat noch einmal
ausdrücklich auf den Vorbehalt der Kommission hingewiesen hatte. 11

MOTION
DATUM: 10.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2020 behandelte der Ständerat die Motion Brand (svp, GR) für
eine administrative Erleichterung der Überprüfung der Versicherungspflicht durch die
Kantone zusammen mit der Motion Hess (bdp, BE; Mo. 18.4209). Zuvor hatte die SGK-SR
den Ausbau des elektronischen Datenaustausches zwischen Kantonen und
Krankenversicherungen befürwortet, die Krankenversicherungsverbände davon aber
noch einmal ausdrücklich ausgenommen. Während Kommissionssprecher Ettlin (cvp,
OW) diesen Vorbehalt bezüglich der Motion Hess im Rat noch einmal betonte, sprach er
denselben Vorbehalt der Kommission bezüglich der Motion Brand nicht mehr an.
Stillschweigend nahm der Ständerat die Motion Brand in der Folge an. 12

MOTION
DATUM: 10.03.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Ständerat das von der SGK-NR geschaffene
Paket 1a des Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen, das die
weniger umstrittenen Teile des ersten Massnahmenpakets des Bundesrats beinhaltete.
Nachdem er ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, schuf er einige
Differenzen zum Erstrat. 
Nur eine kleine Änderung gegenüber der nationalrätlichen Version nahm der Ständerat,
in Übereinstimmung mit seiner Kommission, bei der Frage der Rechnungsstellung im
Tiers payant-System vor. Hier ergänzte er stillschweigend einen Passus, wonach die
Versicherungen und die Leistungserbringenden abmachen können, dass die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein soll. Mit der
Änderung des Nationalrats, wonach die Rechnungen auch elektronisch verschickt oder
auf einem Webportal hinterlegt werden können, zeigten sich die Ständerätinnen und
Ständeräte hingegen einverstanden.
Für deutlich mehr Diskussionen sorgte die Frage der Behandlungstarife, insbesondere
die Patientenpauschaltarife bei ambulanten Behandlungen, gemäss
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (cvp, SO) «ein Herzstück der Vorlage». Neu sollen
gemäss Bundesrat vereinbarte Patientenpauschaltarife auf einer gesamtschweizerisch
vereinbarten einheitlichen Tarifstruktur beruhen müssen, erklärte Bischof. Die Tarife
müssten zwar nicht schweizweit identisch sein, wohl aber die in der Rechnung
aufgeführten Teile einer Behandlung. Dies habe den Vorteil, dass die Rechnungen
gesamtschweizerisch vergleichbar seien. Nachteilig sei hingegen, dass kantonale
Differenzen in der Struktur nicht mehr möglich seien. Der Vorteil dieser Änderung liege
gemäss Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) auch darin, dass man damit das Risiko einer
Mengenausweitung reduzieren könne. «Je mehr man verrechnet, desto mehr verdient
man.» Eine Minderheit Müller (fdp, LU) beantragte, auf die Schaffung dieser
Patientenpauschalen zu verzichten. Bereits heute gebe es solche Pauschalen und sie
würden auch bei ambulanten Behandlungen angewendet. Da sich die Behandlung aber
zwischen den verschiedenen Patientinnen und Patienten stark unterscheide, würde
eine Vereinheitlichung zu einer Übervergütung von einfachen und zu einer
Untervergütung von komplizierten Fällen, welche häufig bei kränkeren und sozial
schwächeren Patientinnen und Patienten auftreten, führen. Obwohl die Minderheit
Müller in der Kommission mit 8 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) unterlegen war,
meldeten sich mit Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG), Erich Ettlin (cvp, OW), Hannes
Germann (svp, SH) und Josef Dittli (fdp, UR) deutlich mehr Kommissionsmitglieder im

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Namen der Minderheit zu Wort. Einen ganz anderen Aspekt der Regelung stellte
Gesundheitsminister Berset in den Mittelpunkt: Für ihn liege der zentrale Unterschied
zur heutigen Regelung darin, dass der Bundesrat neu subsidiär eingreifen könne, wenn
sich die Tarifpartner nicht auf eine Tarifanpassung einigen könnten. Mit 22 zu 21
Stimmen setzte sich die Minderheit in dieser Frage jedoch knapp durch, der Ständerat
lehnte damit die Schaffung einer Patientenpauschale ab. 
Eine weitere offene Frage bezüglich der Behandlungstarife betraf die Schaffung einer
nationalen Tariforganisation im ambulanten Bereich, entsprechend der Swiss DRG im
stationären Bereich, die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der Tarifstrukturen
zuständig sein sollte. Hier sei man sich mehrheitlich einig, betonte Bischof, offen sei
lediglich noch die Frage der Organisationshoheit. Solle der Bundesrat über die
Organisationsform entscheiden, dabei erst eine Konsultation durchführen oder gar nur
subsidiär zuständig sein, wenn sich die Leistungserbringenden und Versicherungen
nicht einigen können? Letzteres schlug die SGK-SR vor. Bundesrat Berset stellte zudem
in seiner Antwort auf eine Frage von Charles Juillard (cvp, JU) fest, dass ausschliesslich
Tarifpartner in der Organisation vertreten sein würden und die Kantone somit darin erst
mitwirken könnten, wenn EFAS angenommen worden sei und die Kantone somit
ebenfalls für die ambulante Behandlung zuständig wären. Stillschweigend folgte der
Ständerat in diesem Punkt dem Vorschlag seiner Kommission.
Ein weiterer umstrittener Aspekt der Tariffrage betraf die Finanzierung von
Rechnungsprüfungen, welche die Patientenorganisationen durchführen sollten, durch
das EDI. Die Kommissionsmehrheit wollte diesen vom Nationalrat eingefügten Punkt aus
der Vorlage streichen, eine Minderheit Carobbio Guscetti wollte ihn beibehalten.
Natürlich sollten sich Patientinnen und Patienten von externen Organisationen beraten
lassen können, der Bund solle sich dabei aber nicht an der Finanzierung dieser
Dienstleistung beteiligen, zumal eine solche Finanzhilfe nur eine zusätzliche
Kontrolleinheit bedeuten würden, erklärte Kommissionssprecher Bischof.
Minderheitensprecherin Carobbio Guscetti betonte hingegen, dass die anfangs
eingesetzte Expertengruppe einen ähnlichen Vorschlag gemacht habe und die GDK das
Anliegen unterstütze. Nicht abgeneigt gegenüber der Finanzierung zeigte sich auch
Bundesrat Berset, für den die Massnahme nicht im Widerspruch zur Strategie des
Bundesrates stand. Mit 28 zu 13 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich der Ständerat
aber gegen die Finanzierung aus und schuf damit eine weitere Differenz zum
Nationalrat. 
Schliesslich stand noch der Experimentierartikel im Raum, gemäss Bischof der «zweite
Kernartikel dieser Vorlage». Die SGK-SR wollte den nationalrätlichen Vorschlag um die
Möglichkeit, experimentelle Projekte zur Förderung der Digitalisierung durchführen zu
können, ergänzen. Streichen wollte sie hingegen Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl. Eine weitere Minderheit Müller schlug indes vor, vollständig auf den Katalog
mit möglichen Bereichen, in denen Projekte durchgeführt werden können, zu
verzichten. Ohne Katalog könnten auch Projekte durchgeführt werden, welche
Grundrechtseingriffe enthielten, erklärte Bischof den Widerstand der
Kommissionsmehrheit gegen diesen Vorschlag. Die betroffenen Patientinnen und
Patienten hätten keine Möglichkeit, sich gegen die Projekte zu wehren.
Gesundheitsminister Berset sprach sich vehement gegen den Minderheitsantrag und
die Streichung des Katalogs aus. Der Bundesrat und die Verfassungsrechtsexperten des
Bundes seien sich einig, dass dies gegen Artikel 5 Absatz 1 der Bundesverfassung
verstosse, wonach das Recht Grundlage und Schranke staatlichen Handelns darstelle.
Damit würden die möglichen Experimente keine Grenzen kennen. So könnten zum
Beispiel für die Bevölkerung eines Kantons die Hälfte des Leistungskatalogs gestrichen,
die Franchise auf CHF 10'000 erhöht oder risikobezogene Prämien eingeführt werden.
Paul Rechsteiner (sp, SG) kritisierte des Weiteren, dass die freie Arztwahl auf der Liste
möglicher Projekte aufgeführt sei: Die Einschränkung der freien Arztwahl sei ein
fundamentaler Systemeingriff, der Grundrechtsdimensionen betreffe und
entsprechend per Gesetz zu entscheiden sei. Man solle den «Akteuren im
Gesundheitswesen [nicht] per Gesetz abschliessend vorschreiben, wo sie
experimentieren können», betonte hingegen Minderheitensprecher Müller. Innovation
entstehe «relativ chaotisch», ergänzte Erich Ettlin (cvp, OW). Zudem könne ja das EDI
die Pilotprojekte bewilligen, müsse es aber nicht. Mit diesen Argumenten setzte sich die
Kommissionsminderheit durch: Mit 23 zu 19 Stimmen sprach sich der Ständerat gegen
die Einschränkung der Experimente auf einen Katalog aus. Im Anschluss bat Bischof den
Nationalrat, in seiner nächsten Sitzung diese vom Ständerat geänderte Bestimmung
etwas abzuschwächen und ihr eine Ausnahme für Grundrechtsverletzungen anzufügen.
Mit 31 zu 0 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) nahm der Ständerat das Gesetz in der
Gesamtabstimmung ohne Gegenstimme an. Die Enthaltungen stammten von sechs
Mitgliedern der SP- sowie von je drei Mitgliedern der SVP- und der Grünen-Fraktion. 13
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Im Dezember 2019 reichte Christian Lohr (cvp, TG) eine Motion ein, wonach der
Bundesrat die Preise von Laboranalysen zulasten der OKP senken solle. Kurz zuvor
habe das Konsumentenmagazin der Romandie, Bon à savoir, aufgezeigt, dass
Laboranalysen in der Schweiz bis zu 18 Mal teurer seien als in Frankreich, Österreich
und Deutschland. Durch eine Preisreduktion liessen sich somit «mehrere hundert
Millionen Franken pro Jahr» einsparen, betonte der Motionär. Der Bundesrat erklärte,
dass er 2017 eine Revision der Analyseliste (AL) begonnen habe, wobei das EDI die
neuen Tarife entsprechend den Gestehungskosten der Analysen bei effizienter
Erbringung in der notwendigen Qualität neu berechnen werde – wie es das KVG
vorsehe. Es würden zwar keine pauschalen Tarifsenkungen vorgenommen, wie es die
Motion fordere, dennoch erwarte er insgesamt eine Senkung der Preise, erklärte der
Bundesrat. Ergänzend wies er darauf hin, dass eine solche Anpassung durch den
Bundesrat nicht mehr möglich sein werde, wenn die überwiesene Motion der SGK-SR
(Mo. 17.3969) für eine Aushandlung der Tarife von Laboranalysen durch die Tarifpartner
umgesetzt sei. 
Nachdem Therese Schläpfer (svp, ZH) die Motion im Juni 2020 bekämpft hatte,
behandelte sie der Nationalrat in der Herbstsession 2020. Schläpfer argumentierte,
dass der internationale Vergleich hinke, da verschiedene relevante Unterschiede
zwischen den Staaten unberücksichtigt blieben; etwa die deutlich grössere
Auftragsmenge und die entsprechend niedrigeren Grenzkosten in den deutschen
Labors. Folglich bat sie um Ablehnung der Motion, um die Qualität der Schweizer Tests
nicht zu gefährden. Mit 141 zu 46 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich die grosse
Kammer für Annahme der Motion aus. 14

MOTION
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Noch während der Covid-19-Pandemie beantragten die Mitte-Fraktion im Nationalrat
(Mo. 20.3263) und Erich Ettlin (cvp, OW; Mo. 20.3282) im Ständerat in je einer
identischen Motion, dass die Schweiz Lehren aus der Covid-19-Pandemie für das
Schweizer Gesundheitssystem ziehen solle. Demnach solle der Bundesrat geeignete
Massnahmen bezüglich der Beanspruchung der medizinischen Notfallversorgung
aufzeigen, die Digitalisierung im Gesundheitswesen forcieren, die Finanzierung
indirekter, durch Einnahmeausfälle der Leistungserbringer entstehende Kosten der
Pandemie regeln, wobei nicht die Prämienzahlenden dafür aufkommen sollten, sowie
den Influenza-Pandemieplan überarbeiten. «Die Covid-19-Pandemie ist und war ein
Stresstest für unser Gesundheitssystem», betonte die Fraktion. Sie habe verschiedene
Defizite im Gesundheitswesen aufgezeigt, die nun angegangen werden müssten. 
Der Bundesrat empfahl die Motionen zur Annahme, er habe vor, die «Erfahrungen aus
der aktuellen Pandemie in einem Bericht aufzuarbeiten», dabei werde er die Anliegen
der Motionen umsetzen. Der Bericht könne aber erst nach Abschluss der Bewältigung
der Pandemie erstellt werden. Stillschweigend nahmen National- und Ständerat die
jeweiligen in ihrem Rat eingereichten Motionen im September 2020 an. 15

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Rahmen ihrer Offensive für tiefere Krankenkassenprämien reichten die Kantone
Tessin (Kt.Iv. 20.300), Genf (Kt.Iv. 20.304), Jura (Kt.Iv. 20.330), Freiburg (Kt.Iv. 20.333)
und Neuenburg (Kt.Iv. 21.300) im Jahr 2020 je eine Standesinitiative ein, mit denen sie
einen stärkeren Einbezug der Kantone bei der Genehmigung der Prämientarife
forderten. Demnach sollte das KVAG dahingehend geändert werden, dass den Kantonen
ein Recht auf eine Stellungnahme «zu den für ihren Kanton geschätzten Kosten und zu
den für ihren Kanton vorgesehenen Prämientarifen gegenüber den Versicherern und
der Aufsichtsbehörde» eingeräumt wird. Dazu sollten die Kantone Zugang zu den dafür
notwendigen Informationen erhalten. Die fünf Kantone störten sich daran, dass die
Kantone seit einem Beschluss des BAG aus dem Jahr 2019 keine Prämiendaten zu
Analysezwecken mehr erhielten, wodurch ihre Rolle im Prämiengenehmigungsverfahren
weiter eingeschränkt worden sei. Seit der Änderung des KVAG beschränke sich diese
auf eine Stellungnahme bezüglich der Kosten, aber nicht mehr zu den Prämientarifen.
Da Kosten und Prämien jedoch «untrennbar miteinander verbunden» seien, verhindere
dies eine Wahrnehmung der Aufsichtsrolle durch die Kantone. Diese sei jedoch im
Hinblick auf eine demokratische Kontrolle der sozialen Krankenversicherung von
grosser Bedeutung.
Im Februar 2021 beantragte die Mehrheit der SGK-SR, den Initiativen keine Folge zu
geben. Zuvor hatte die Kommission Vertreterinnen und Vertreter der GDK, der fünf
Kantone, der Versicherungen sowie der Prämienzahlenden angehört. Die Kommission
betonte die Relevanz der Stellungnahme der Kantone zu den kantonalen
Gesundheitskosten. Eine entsprechende Ausdehnung auf die Prämien lehnte die
Kommissionsmehrheit jedoch ab, da diese auf Faktoren beruhten, die auf Bundesebene

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.03.2021
ANJA HEIDELBERGER
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berechnet würden. Daher verfüge nur das BAG, nicht aber die Kantone über einen
entsprechenden Gesamtüberblick, der die Prüfung der Prämien erlaube. Das
Prämiengenehmigungsverfahren solle überdies nicht weiter erschwert werden. 

In der Frühjahrssession 2021 behandelte der Ständerat die fünf Standesinitiativen
zusammen mit der Motion Lombardi (cvp, TI; Mo. 19.4180), mit welcher der Motionär
ebenfalls eine Weitergabe der für die Prüfung der Prämien nötigen Daten an die
Kantone forderte. Erich Ettlin (cvp, OW) legte anfänglich die Position der
Kommissionsmehrheit dar und betonte vor allem den grossen Aufwand und die
Verzögerung, die entstehen würden, wenn 26 Kantone die Prämien von 50
Krankenversicherungen prüfen würden. Für die Kommissionsminderheit, welche den
Standesinitiativen Folge geben und die Motion annehmen wollte, erläuterte Marina
Carobbio Guscetti (sp, TI) die Situation der Kantone: Diese fühlten sich im Prozess der
Prämiengenehmigung nicht angemessen vertreten, obwohl sie die
Leistungserbringenden und Versicherungen in ihren Kantonen gut kennen würden, mit
der demografischen Entwicklung im Kanton vertraut seien und gleichzeitig über das
nötige Fachwissen verfügten, um die Prämien zu prüfen. Sie seien überdies durch
individuelle Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe an der
Bezahlung der Prämien beteiligt. Eine Prüfung der Prämien würde es ihnen zudem
erlauben, als Gegengewicht zu den Krankenversicherern aufzutreten und die
Entwicklung der Krankenkassenprämien zu beeinflussen. Diese Argumentation schien
die Ständekammer zu überzeugen, mit 21 zu 20 Stimmen (bei 1 Enthaltung) gab sie den
Standesinitiativen Folge. Auch die Motion Lombardi nahm sie mit 22 zu 18 Stimmen (bei
2 Enthaltungen) an. 16

In der Sommersession 2021 behandelte der Ständerat die fünf Standesinitiativen für
eine Beschränkung der maximal möglichen Reserven der Krankenversicherungen
zusammen mit den Standesinitiativen für kostenkonforme Prämien. Mit diesem Block an
Standesinitiativen sollten die Krankenkassen ihre Reserven zwingend auf 150 Prozent
reduzieren müssen. Die Initiativen gingen somit weiter als eine bundesrätliche
Verordnungsänderung, welche die Reduktion für die Krankenkassen vereinfachte,
jedoch nicht zwingend machte. Der zweite Block an Standesinitiativen sah eine Pflicht
für die Krankenkassen vor, die zukünftigen Prämien in einem Kanton zu senken, wenn
ihre Prämieneinnahmen in diesem Kanton die kumulierten Kosten in einem Jahr
übersteigen. 
Die SGK-SR hatte zuvor sämtliche Standesinitiativen zur Ablehnung empfohlen. Erich
Ettlin (cvp, OW) vertrat unter Offenlegung seiner Interessenbindung als Verwaltungsrat
der CSS-Krankenversicherung die Kommissionsmehrheit. Heute betrügen die Reserven
über 200 Prozent – 100 Prozent wäre das vorgeschriebene Minimum. Auch in der von
der Kommission durchgeführten Anhörung habe es Stimmen gegeben, die eine Muss-
Formulierung und die Festsetzung eines Grenzwertes gefordert hätten, betonte Ettlin.
Die Versicherungen hätten indes vor einem Jo-Jo-Effekt gewarnt, gemäss dem es bei zu
tiefen Prämien zu einem Neukundenzugang komme, wodurch Solvenzprobleme
aufträten und die Prämien im Folgejahr erhöht werden müssten. Durch die Reduktion
der Reserven könne man unkontrollierbare Eigendynamiken auslösen, warnte Ettlin.
Entsprechend unterstütze die Kommission den freiwilligen Abbau gemäss der
Verordnungsänderung, nicht aber die Standesinitiativen. Marina Carobbio Guscetti (sp,
TI) vertrat die Standesinitiativen für den Kanton Tessin, der diesbezüglich die
Federführung innehatte. Sie verwies darauf, dass die Reduktion der Reserven zwar das
Grundproblem – den Prämienanstieg der Krankenkassen – nicht lösen könne, aber man
den Versicherten so immerhin zurückgeben könne, was ihnen gehöre. Gemäss dem
Vorschlag des Bundesrates würden aber die zu viel eingenommenen Prämien nicht
denjenigen Personen vergütet, die zu viel gezahlt hatten, sondern für eine genauere
Kalkulation zukünftiger Prämien verwendet. Die GDK unterstütze denn auch die
Initiativen, so Carobbio Guscetti. Mit 20 zu 17 Stimmen (bei 1 Enthaltung) sprach sich
der Ständerat bei allen zehn Standesinitiativen gegen Folgegeben aus. Zum dritten
Block an Standesinitiativen zu den Krankenkassenreserven hatte sich der Ständerat
bereits in der Frühjahrssession ablehndend geäussert. 17
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Soziale Gruppen

Familienpolitik

In der Herbstsession 2019 widmete sich der Nationalrat als Erstrat der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung. Die  Eintretensdebatte wurde von den beiden
Kommissionssprechern Christian Lohr (cvp, TG) und Philippe Nantermod (fdp, VS)
eröffnet. Zur Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen seien vier
zentrale Massnahmen vorgesehen: Eine Neuregelung der kurzzeitigen
Arbeitsabwesenheit zur Betreuung von Angehörigen, ein Betreuungsurlaub von 14
Wochen für Eltern schwer beeinträchtigter Kinder, die Gewährleistung des Anspruchs
der Hilflosenentschädigung der IV von Kindern während eines Spitalaufenthaltes und
schliesslich die Ausweitung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften der AHV auf
weitere pflegende Personenkreise. In ihren Anträgen habe die SGK-NR versucht, ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen und dem
finanzpolitisch Machbaren zu finden, und sich stark an den Vorschlägen des Bundesrats
orientiert, so die beiden Kommissionssprechenden. 
Eine Minderheit Herzog (svp, TG) erachtete den Handlungsbedarf bezüglich der
Angehörigenpflege als nicht gegeben und beantragte daher Nichteintreten. Wie Verena
Herzog im Ratsplenum für die Minderheit und zugleich für die SVP-Fraktion
argumentierte, solle die vorliegende Problematik auf betrieblicher Ebene mit
freiwilligen, individuellen Lösungen angegangen werden, da diese zumal häufig
grosszügiger ausfallen würden. Bereits heute bestehe zudem eine Pflicht für die
Arbeitgebenden, Eltern und Partnerinnen und Partnern von betroffenen Eltern bei
entsprechender ausgewiesener Notwendigkeit bis drei Tage frei zu geben. Mit der
neuen Regelung sei aber unklar, welche Personen zusätzlich ebenfalls davon profitieren
könnten. Diese Regelung bringe stattdessen hohe direkte und indirekte Kosten für die
Unternehmen mit sich und stelle eine Gefahr für einvernehmliche Lösungen dar. Mit
dieser Einschätzung stand die Fraktion allerdings weitgehend alleine da: Es sei wichtig,
dass man die Situation von pflegenden Angehörigen erleichtere und die Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung bzw. -pflege verbessere, weshalb auf
die Vorlage einzutreten sei, lautete der generelle Tenor der Rednerinnen und Redner
aller übrigen Fraktionen. Mit 128 zu 45 Stimmen bei 14 Enthaltungen trat der Nationalrat
denn auch auf die Vorlage ein, wobei eine Mehrheit der SVP-Fraktion aber auch eine
Minderheit der FDP-Fraktion gegen Eintreten stimmten; die Enthaltungen stammten
fast vollständig aus der SVP-Fraktion.

In der Folge startete die grosse Kammer die Detailberatung, wobei zahlreiche
Minderheitsanträge vorlagen, von denen jedoch keiner erfolgreich war. Umstritten
waren etwa die kurzfristigen Absenzen. Die bundesrätliche Botschaft sah hier einen
Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von maximal drei Tagen pro Ereignis und zehn
Tagen jährlich für jene Zeit vor, welche «zur Betreuung eines Familienmitglieds, der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
notwendig ist». Einer Minderheit Nantermod ging die Formulierung «eines
Familienmitglieds» zu weit, da damit auch entfernte Verwandte gemeint sein könnten,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) als Minderheitensprecherin ausführte. Stattdessen sollten
nur Familienmitglieder in direkter Linie nach oben und unten Anspruch auf
entsprechenden Urlaub erhalten. Ausserhalb der SVP- und FDP-Fraktion stiess dieser
Antrag jedoch nicht auf Zustimmung und wurde mit dem Argument, dass damit den
modernen Familienkonstellationen keine Rechnung getragen würde, abgelehnt. Mit
einem Appell an die Eigenverantwortung in der Aufteilung der Urlaubstage beantragte
eine Minderheit Bertschy (glp, BE) den Verzicht auf die Einschränkung von drei Tagen
pro Ereignis, während sie die jährliche Obergrenze beibehalten wollte. Auch dieser
Antrag fand ausserhalb der SP-, Grünen und GLP-Fraktionen nur wenig Zuspruch und
wurde abgelehnt. Weiter lehnte der Nationalrat einen kompletten Verzicht auf die
jährliche Bezugsgrenze von zehn Tagen (Minderheit Schenker: sp, BS) und die Kürzung
der jährlichen Limite auf sechs Tage pro Jahr (Minderheit Herzog) ab. 

Auch die bezahlte Betreuungszeit von 14 Wochen zur Pflege von schwerkranken oder
verunfallten Kindern führte zu Diskussionen. Eine Minderheit Graf Maya (gp, BL) störte
sich daran, dass die Betreuungszeit nur für schwer beeinträchtigte Kinder gelten soll
und nicht auch für andere Familienmitglieder und forderte deshalb eine entsprechende
Ausweitung. Schliesslich müssten in solchen Situation nicht nur Kinder betreut werden,
sondern auch erwachsene Angehörige. Einen Betreuungsurlaub von je 14 Wochen pro
Elternteil (statt je 7 Wochen) und somit eine Verdoppelung der Dauer des
Betreuungsurlaubs, um dem hohen zeitlichen Aufwand der Pflege gerecht zu werden,
forderte eine Minderheit Schenker. Eine Minderheit Heim (sp, SO) verlangte schliesslich
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die Klarstellung, dass ein Rückfall als neuer Krankheitsfall gehandhabt werden müsse
und nicht dem vorangehenden zugerechnet werden dürfe. Auch diese
Minderheitsanträge fanden im Ratsplenum keine Mehrheiten. 

Im Rahmen der Ausweitung der AHV-Hilflosenentschädigung auf weitere Personen
gestanden Bundesrat und Kommission Verwandten in auf- oder absteigender Linie
sowie Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern, Stiefkinder und Lebenspartnerinnen
und -partnern einen Anspruch zu. Letztere mussten jedoch seit mindestens fünf Jahren
ununterbrochen mit den Versicherten einen gemeinsamen Haushalt geführt haben –
wogegen sich eine Minderheit Bertschy wehrte. Diese Frist von fünf Jahren zur
Anerkennung des Konkubinats sei nicht mehr zeitgemäss, da viele Paare sich schon vor
einem gemeinsamen Haushalt gegenseitig unterstützten und spätestens nach der
Geburt eines gemeinsamen Kindes, wie die Minderheitensprecherin argumentierte. Sie
forderte daher die Anerkennung des Konkubinats bereits ab zwei Jahren oder bei
einem gemeinsamen Kind. Eine Minderheit Nantermod forderte hingegen die
Streichung des gesamten Artikels und somit den Verzicht auf diese Ausweitung des
Anspruchs. Beide Minderheitsanträge wurden in der Folge vom Ratsplenum abgelehnt. 
Die einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf, welche das Ratsplenum guthiess,
war eine von der SGK-NR beantragte Ergänzung der Voraussetzungen für Minderjährige
zum Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gemäss Bundesrat sollten
minderjährige Personen nur an denjenigen Tagen Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung erhalten, an welchen sie sich nicht in einem Heim aufhalten.
Die SGK-NR wollte hingegen auch minderjährigen Personen in einer Heilanstalt
Anspruch gewähren, sofern eine regelmässige Anwesenheit der Eltern sowohl
notwendig als auch tatsächlich erfolgt ist. 

Mit 129 zu 48 Stimmen bei 7 Enthaltungen nahm der Nationalrat den Entwurf in der
Gesamtabstimmung an und schrieb zugleich stillschweigend die Postulate der SGK-NR
(Po. 13.3366) und von Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868) ab. 18
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